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und durch dieselbe auch im Publikum, der allgemeines
Ruf an der Tag sordnung ist, man müsse die Gemcind-
guter vertheilen sobald die Umstände hiezu etwas gün-
stiger seyen, so stelle mau sich vor wie solche Gemein-
de» mit ihrem Eigentyum'srècht auf ihre Gemeiudgü
.rer stünden, wenn man bei ihnen ohne EmwMsgeld
Gemeiydsgcnoß werden könnte. lPen» man also von
einem Maaßstab über die Bestimmung der Einkaufs
summe sprachen will, so muß derselbe in dem Verhalt-
»iß des Kapitals zu der Bevölkerung der Gemeinde,
nicht aber i» der jährlichen Nuzniessung gesucht werden.

Rellstab stimmt des Cpießbürgergeistcs wegen
Andcrwerch bei, und glaubt bei Bestimmung der Nuj
zuug eines Bürgers aus seinem Gemcindgut, müssen

Schulanstaitcn u. d. g. auch mit in Anschlag gebracht
und taxirt werden, dann sey keine Schwierigkeit mehr
in diesem Vorschlag vorhanden.

^Secretan glaubt nun auch, daß man über den
5. ziemlich einig sey. Die Hauplschwttrigkeit liege
nun einzig noch, aber sehr schwer, in der Taxations-
Methode, dies beweise ihm besonders Eseycr sehr ein-

leuchtend, denn so vorrreflich seine Widerlegung der

vor ihm vorgeschlagnen Taxationsmanier ist, so schlagt
«r dagegen eine andere vor, die ganz ähnlichen, ob-

gleich ciitgegengeseztcn Schwierigkeiten unterworfen
in, denn wer wollte wohl den Beitritt zu Capitalien
so theuer zahlen, die ihm keine jährliche Nuzniessung
liefern? Daher sollte diese Taxation überhaupt uuter
Aufsicht und Modification der Administrationskammern
den Gemeinden überlassen werden, denn wir können

um so viel weniger in die Taxationsmethove eintreten,
5a in vieien Gemeinden blos accidentielle Nutzungen!
statt haben können, wie z. B. Unterstützung in armen
Tagen für Waisen n. s. w. deren Bestimmung und
Taxierung sehr schwierig seyn konnte.

Cartier sagt, da die Gemeindgüter als Eigen-
thum erklärt wurde», so sollen auch die Gemeinden
darüber bestimmen kennen; allein weil dieses Eigene
<hum nicht unbedingt ist, so darf auch das Eesez
über die Bestimmungàt desselben etwas festsetzen«,

ich begehre daher, deiß der Kommission aufgetragen
werde, eine Taxationsmethode vorzuschlagen, welche
von der Grösse des Nutzens, den jeder Theilha-
ber vom Gcmeindgut zieht, hergekommen sey. Koch
erkennt auch, daß man sich ziemlich nahe ist und
wahrscheinlich sich schon lange vereinigt hatte, wenn
man den iy. §. nicht immer schon Voraus im
Auge gehabt hatte ; er stimmt Esther^ Bemerkungen
«ber die vorgefchlagne Taxatioiisigethode bei, und
glaubt, der scholl angenommene 15. d§- bestimme
eigentlich diesen Gegenstand schvy ziemlich genau, da-
her sodert er Rükmeisüng dieses ig. chnd des 19. §.

an die Commission, um eine zwekMassigere Redaktion
davon abzufassen. Dieser lèzte, Amrag ivîrd ange-
«ommen.

Capani federt, daß die Commission über Fes-
datrcchte in 4 Tagen endlich einmal Nappyr.t mache,

'8' ^ à--1-

weil das Volk sehnlich wünsche, hierüber sein Schik-
sal kenne» zu lernen. Der Präsident erklart, daß
in dieser Rüks-cht ingeheimer Sitzung schon ein Schluß
gefaßt worden seh und daß man also hierüber nicht
neuerdings eintretren könne. Cartier uuttrflüzt Ca-

panis Aulrag, weil bei der blossen'Bestimmimg:
^s.o schleu n i g als m à g li ch," weiche getroffen wor-
den ist, die Commission ihren Rapport so lange auf-
schieben könnte, daß ihn dann die Versammlung aus

Mangel an Zeit nothgedrungen annehmen müßte.

Der Präsident erklart, daß da ein Schluß hierüber
da ist, er nichts weiter ins Mehr setzen werde, aus-

genommen man begehre bestimmt Rüknahme des vor-

handenenBeschlusses. Cbenaud utttcrstüztssarticr.
Huber vertheidigt den Präsidenten. Capani zieht

seinen Autrag zuruâ', aber sodert, daß die Commission

ergänzt werde. Der Präsident ernennt in dieselbe

H u b e r n.
Cartier sodert, daß der Bürgerrechtskommis-

son der bestimmte Äustrag crcheilt werde, über die

Taxanonsmechode der Gemeindsemzuggelder ein Gut-

achten vorzulegen. Secretan begehrt, daß man

dieser Commission doch vor allem aus erlaube, erst

sich darüber zu bcrachcn, ob es möglich sey eine solche

allgemeine Methode aufzufinden. Anderwcrth
stimmt Cartier bett Koch unterstüzt Secretans M-

wag, indent ihm die Forderung Cartiers ungefähr

so vorkommt, wie wenn man einen allgemeinen Haupt-
schlüssel für alle Schlösser fodem würde. R eli >ca 0

ist Carriers und Anderwerths Meinung und will anen-

falls der Commission erlauben, erst die Frage, welche

Secretan auswirft, vorgehen zu lassen; denn ohne

diese Bestimmung werden die Stadre ihre Gemeuw-

gâter Millionen hoch zu taxiern wissen, um ihre Bur-

gerrechte geschlossen zu erhalten. Anderwerry
stimmt mm auch Secretan bei, und nimmt seinen er,

sten Antrag zurück.
Die Fortsetzung im 176 Ctuk.

Gesez über die Klöster, so M
es in der S^ung des Senats am 1?.

September angenommen ward.

I» Erwägung, daß es die neue Staatsverfassung

ersodert, über die geistlichen Corporations zweimal!"

ge Mànderungên, zu wessen. ^Iti Erwägung aber, daß für den anständigen

Unterhalt derselben zwekmasslg gesorgt werde» muss,

hat der grosse Rath,
nachdem er die llrgenz erklärt, beschlossen:

Die Kloster, Abwyen und alle andere fowol rM
lirte als Collegial-Stifter beyderlei Geschlechts, wm

nen unter dem Schutz der Gesetzes und mit nachsteym,

den Bedingungen noch '>ser»ktr bcsi'ehen.

1/Klôstev ê-regàts Stifter dnrfen i"fo'S



dem m,terni iy. Heumonat erlasincn Gefez, weder No-
vizen noch Professe» mehr aunchuren.

2. Càgiat-Sriftcr, mit denen unmittelbar pfarr-
liehe Verrichtungen verbunden sind, dürfen im Erlebn
guugsfatt ihre Pfründen mir neuen Gliedern, doch nur
nach einer ihnen vorzuschreibenden geftzlichen Vor--
schrift, bestellen.

3. Das Vermögen aller vsrbenannten geistlichen
Corporaione» ist von nun an als Natlonaleigenthum
erklart, doch sind die im vorhergehenden Artickel be-
deutele« Colicgiat-Stifter, mill.denen unmittelbar pfarr-
liehe Verrichtungen verbunden sind, bis auf weitere
Disposition davon ausgenommen.

n. Ungeachtet das Vermögen sämmtlicher verbe-
nannter geiblieben Eorxorationen als Nacionaleigen-
thnm erklärt ist, so bleibt dennoch jedes Kloster,
Stift oder Abtey, in soweit es die Nothwendigkeit
eines anständigen, der Wurde angemessenen Unterhalts
der Mitglieder erfodert, im Genuß der vom Gesez
begünstigten Einkünften, jedoch unrer der Oberaufsicht
und öffentlichen Verwaltung des Staats.

5> Die den einzelnen Mi gliedern der Kloster und
Stifter gebührende itzibgedinge ollen ferner abgefolgt
und mir den dafür hinterlegten Fondcn nach Jnnhait
der darüber abgefaßten Urkunden verfahren werden.

6. Die Verwaltungskammer jedes Kantons, in
dessen Bezirk Kl st.r oder irgend eine andere Art der
vvrbenamitcn geistlichen Corporationen sich befinden,
besorgt, zu Handen des Staats, die Verwaltung,
wie folgt:

a. Die Verwalrungskammer errichtet.und hält ein
vollständiges Inventarium über bewegliches und
unbewegliches Vermögen.

b. Sie verfertigt gleich nach Bekanntmachung des
Gesetzes eine Tabelle, worin jedes Glied der mehr
erwähnten geistlichen Corporationen mit Namen,
Zunamen, Alter und Geburtsort, genau verzeich-
net wird.

c. Für jedes in ihrem Bezirk liegende Kloster tt-
nennt sie unter ihrer Verantwortlichkeit einen
rechtschaffnen, der Sache kundigen Verwalter.

-ft Dieser h,!r genaue Aufsicht über die liegenden
Güter, Gcb wve w. Er besorgt überhaupt das
Oekonomiewesen des Klosters,'Stifts oder Abtey,
das seiner Aufsicht aiwerftam ist. Er führt über
Einnahme und Ausgabe genaue Rechnung, und
ist schuldig, je zu drei Monaten der Verwaitungs-
kammer seine speci zierte Rechnung, mit den erfo-
derlichen Pieceii begleitet, einzugeben.
7. Wenn die Verwalrungskammer die viert ljäh-

rige Rechnung des Verwalters erhalten, eingesehen
und genau geprüft hat, so ist sie schuldig dem Finanz-
minister eine Abschrift, zu Handen der oberste» Ge-
walten, einzusenden.

8. D-e Besoldung des Verwalters soll nach Pro-
portion des Umfangs seiner Geschäfte und na.h Äer-
haltniß des mehr oder weniger» Einkommens des

Klosters, Stifts oder Abtey, so er besorgt, bestimmt
werden.

y. Wenn nach Bestreitung des im 4. §. bestimm-^
ten Unterhalts der Corporationsgliedcr, und anderer
in,entbehrlichen Ausgaben, bei dein ein oder ander»
Kloster oder Corporation sich Ueberschuß der jahrlichen
Einnahmen zeigt, soll solcher si r Schul- und Armen--
anstaircn, wie auch fur ässfalüg nochwcndige Unter-
stützung der armern Klöster vtrwendt werden; der
Fond aber, so lange das Kloster eMirt, soü von,
oenuelben nicht getrennt wfttden.

10. Sind mit irgend einer Corporation pfärrliche
Verrichtungen verbunden, so haben die Mitglieder
derselben, wenn anders sie die dazu erfoderlichen Ei-
gcnschaftm und Fähigkeiten besitzen, die Pflicht, sie
ferner zu versehen; Hort aber eine solche Corsoratiou
aus, so ist der Staat schuldig, für zwekmassige Bese-
zung und Besorgung der Pfarrep zu sorgen.

11. Jedem Mitglied, dessen Eigenschaften. Ta-
lente und Fähigkeiten geum? gevrüsr worden, steht es
frey, sich um erlcoigte Pfründen, oder auch um Etel-
um fur osscmlicheu Unterricht zu melden.

12. Die Mitglieder, welche sich ihrer eingegangen
ncn religiösen Verbindlichkeit halber nicht verpflichtet
halten, in oer Corporation zu bleiben, mögen dieselbe
Verlagen. '

13. Diese Mitglieder müssen sich vor ihrem Aus-
eritt bei den n Verwaltungska.amern melden, und ihr
Alter, Geburtsort und den Ort ihres künftigen Auft
enryalrs, einschreiben lassen.

^
14- Eis wird ihnen, insofern sie sich in der

Schweiz aufhalten, eine den Umstanden anpassende
jahrl.che Pension bewilliget, dagegen haben sie auf
iyre dem Kloster; eingebrachte Aussteuer keinen An--
spruch mcyr.

15. Ganze Corporationen, oder einzelne Glieder,
auf dir erweislich gemacht würde, daß sie Baarschast
oder andere Kostbarkeiten ausser die Sst) oeiz gesinch-
tec Härten, sollen so längeres Schutzes der Gesetze,
mithin auch des Unterhalts vexm-bt seyn, bis sie alles
isestAchltce Moder zurükgestc 't haben werden.

id. Diejenigen'Kloster, Stifter, Kap. cl und Ab-
teien manntichen Geschlechts, welche wahrend der c-

lvvkuc on von ihren Csrporationcpliederst verlasse»'
worden sind, uns nameaclich das Kloster Einstrdlen,
siiid als wirklich aufgehoben, und das Vermögen, als
unmittelbares Eigenchum des Staats erklär. — Daher
soU ein solches unmittelbares Nation,iieig.nchum von
der Verivalrungskammcr desjenigen Kamons, j» des-
sen Bezirk die Guter oder cchpimlien liegen, nach
Anleitung des d. K. zu Handen des Staats berwaft-
ret werden.

17. Waren aber von solchen Klöstern Glieder in
der Schweiz geblieben, die Beweise ihrer Anhänglich-
k it und Treue für die jezige V.rftissung gegeoeu, so
konneu sich solche eine andere Corporation ihres Or-
dens wählen, oder sie cchalren eine Pension.'" :



ib. Wenn daher gegen ein Kloster oder Corpo-
ration der Verdacht eines im 75. §. bemerkten Verge-
hens obwaltet, so wird das Direktorium eine recht-
förmliche Untersuchung anstellen, um je nach Befinden,
die in eben demselben Artikel vorgeschlagene Maaßrc-
gel, gegen eine solche Corporation in Vollziehung
zu setzen.

Diejenigen fremden Mitglieder, welche unter
dem Titel eines Prorinzialwechsels in den Klöstern in
Helvetien anwesend seyn mögen, sollen innert Monats-
frist die Schweiz verlassen.

20. Französische Emigrirte, die sich in den Klö-
stern in Helvetien aufhakten, auch wenn sie schon Pro-
fest gethan haben, und eineorporirc sind, sollen eben-

falls innert Monatsfrist Helvetien verlassen.
21. Kein Kloster in Helverien soll unter keinem

Titel noch Vorwand keinen fremden Klostergeistlichen
in seine Corporation aufnehmen können.

22. Auch die übrigen Mitglieder und Corporatio-
wen haben nur insofern den Schnz der Gesetze zu ge-
niesten, als sie den Gesetzen und der neuen Versas-
sung nicht entgegen handeln; widrigenfalls die Eor-
poration oder einzelnen Mitglieder, je nachdem die ein
oder andern schuldig erfunden würden,-aufgehoben,
oder vom Unterhalt ausgeschlossen, und der weiteren
gesezlichen Straft unterworfen seyn sollen.

23. .Die Collcaiat-Stifte, mit denen pfärrliche
Verrichtungen verbunden sind, bleiben einsweilen noch
unter dem Sequester, bis das Vollziehungsdirektorium
den Bericht, sowol über den Ertrag der einzelnen
Pfründen derselben, als auch über die pfärrlichcn
Verrichtungen, die mit denselben verbunden sind,
detaillirt aufgenommen, und den gesezgebenden Rathen
znr genauern Prüfung eingesandt haben wird.

24. Das Kloster oder Hospitium von Menthon
in Wallis bleibt rüksichtlich seiner Wohlthätigkeit von
allen obigen Verfügungen ausgenommen. Es ist befugt,
allfalig abgebende Mitglieder durch Novizen zu ergàn-
zen, doch soll ihre Anzahl, auf der bisher gewohnten,
«ingeschränkt bleiben.

Ohne vorherige Bewilligung der gesezgebenden
Räche kann es nicyts von seinen liegenden Grnndstü-
ken weder veräusscrn noch verhypotheciren, und es soll
Leine liegende Grundstücke inventiren lassen:

Arau den 7. Herbstmonat 1798.
Unterzeichnet: F. Z. Wäber, Präsident.

Heusfi, Sekretär.

Bottschaft des Vollziehmigsdirektoriums an
die gesezgebenden Räthe.

Luzern 4. Okt. 179«.

B. Repräsentanten?
Mit Ungeduld erwartete das Direktorium den

Äugenblik Eurer Wiedervereinigung. Es wünscht Euch
und sich selbst je» dem Wiederantritt Eurer Arbeiten

Glük. Die reine Freude, die es empfindet nnd deren
Ausdruk es Euch vorlegt, ist ein sicherer Beweis, daß
es in Euch, B. Repräsentanten, allere Bruder sieht,
weiche für einige Zeit von der gemeinsamen Familie
abwesend waren, und nun ihren Wünschen gemäß wie-
der in ihre Mitte wetten, um vereint an ihrer Auf-
nahm und an ihrem Glük zu arbeiten.

Se t wir von einander geschieden sind, haben

wir die Akten der Auswechslung unsers Vertrags mit
Frankreich erhalten, und so hat diese wesentliche Ge-

wahrieistung unsrer Natioualepistenz ihre Vollendung
erlanger.

Andrerseits aber sind die äusser« Umstände nicht

beruhigender geworden. Der Friede scheint sich zwi-

scheu den grossen Machren wieder zu entfernen, und

wir befinden uns auf dem ersten Berührmlgsvuntt
ohne Mittel uns selbst zu beschützen. Wir sind von

auswärtigen Verrathern und Uebelgefinnten umgeben,
die mit allen denen, die Unruhe und Verwirrung wün-

sehen, im Verkehre stehen.

Mit Eucrm Zutrauen, B. R. und mit Eurer kln-

terstützung werden wir den Gefahren, von welcher Art
sie auch seyn mögen, entgehen.

Wir kommen um solche von Euch zu verlangen,
und legen unsre Ergebenheit an das Vaterland und

unsre Wünsche für die Nationalrepräsencation m

Euern Schooß nieder.
Nepublikamscher Gruß.

Der Präsident des Vollzieh. Direk.

Laharpe.

Kleine Schriften.
75. Ein Wort zu seiner Zeit an die Lehrer

der christlichen Religion, von Konrad
Fischer, Pfarrer in Dägerselden. s>

Zürich b. Geßner 7798. 2 Bog.
Diese paar Bogen sind durch die bekannte Schrift:

Bern, wie es war, ist und seyn wird, veran-

laßt worden. In derselben waren in einem Ton, ocr

voil Bern her keine Seltenheit ist, Besorgnisse uvtt
das Schiksal der Religion in der helvetischen Republik

gcaussert worden. Der B. Fischer zeigt nun, vag

nichts kräftiger als em solcher Ton und solche unm
das Volk ausgeworfne Schreknisse und Ausmahlungc

fürchterlicher Besorgnisse — im Stande sind, denGeg

der Anarchie, der Auslosung aller gesezlichcn »nd ge,

sellschaftlichcn Bande — und somit dann auch oe

Moralität und Religion zu bewirken — Er Zeigt-

wahre Religion weder die Fackel der Vernunft
den aufwachenden Geist des Menschen zu f»rchwn >1 >

und endlich daß durch Beseitigung jedes GeftM! _

nehmens der Vernunft unter den Glauben, ,ieow
turgischen Antiquität und alles dessen was m d i

saubere Fach einschlagen mag, grosse Hindernisse

wahren Religiosität weggeräumt werden.
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